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I.	 Anwendungsbereich

Diese Anweisung gilt zum Schutz aller Fernwärme-
anlagen einschließlich Signal- und Steuerkabel der 
Danpower. Sie ist von allen Unternehmern/ Dritten 
bzw. deren Beauftragten zu beachten, die Baumaß-
nahmen im Bereich der Fernwärmeanlagen der 
Danpower durchführen wollen.

II.	 Allgemeines

Kabel und Rohrleitungen dienen der Versorgung 
von öffentlichen Einrichtungen, Industrie, Gewerbe 
und Haushalten mit Wärme. Eine Beschädigung der 
Anlagen und Leitungen führt zu Versorgungsunter-
brechungen bei einzelnen Kunden oder in großen 
Teilen des Versorgungsgebietes. Dies kann folgen-
schwere Auswirkungen haben und damit Menschen 
und Sachgüter in Gefahr bringen bzw. wirtschaft-
liche Schäden hervorrufen. Aus diesen Gründen 
stellt die Danpower an die Betriebssicherheit der 

Fernwärmeleitungen und Steuerkabel besonders 
hohe Ansprüche und fordert Sorgfalt im Umgang 
mit ihnen.

III.	 Verantwortlichkeit und Haftung

Beschädigungen an Versorgungsanlagen können 
aufgrund des § 319 Strafgesetzbuch wegen Versto-
ßes gegen anerkannte Bauregeln bestraft werden. 
Die für die Beschädigung verantwortliche Person 
und/ oder deren Erfüllungs- und Errichtungsgehilfen 
sind der Danpower zum Schadensersatz verpflichtet 
und haben unter Umständen auch mit Ersatzansprü-
chen der Kunden zu rechnen. Aus diesen Gründen 
sind Arbeiten im Bereich der Fernwärmeanlagen 
mit aller gebotenen Sorgfalt gemäß, der VOB, den 
AGFW-Richtlinien, den DIN VDE Bestimmungen und 
den sonstigen allgemeinen anerkannten Regeln der 
Technik auszuführen. Außerdem sind die einschlägi-
gen berufsgenossen-schaftlichen Vorschriften BGV 
(Unfallverhütungsvorschriften) zu beachten.
Die Anwesenheit eines Beauftragten der Danpower 
an der Baustelle befreit den Unternehmer nicht von 
der Verpflichtung, eigenverantwortlich sämtliche 
zum Schutz der Fernwärmeanlagen erforderlichen 
Maßnahmen durchzuführen. Der Beauftragte der 
Danpower ist weder berechtigt noch verpflichtet, 
den Arbeitskräften des Unternehmers direkte An-
weisungen zu erteilen. Er kann nur dann einschrei-
ten, sofern ein Verstoß gegen technische Richtlinien 
vorliegt und/ oder eine Gefahr erkennbar ist

IV.	 Erkundigungspflicht und zentrale Netz-aus-
kunft

4.1   Erkundigungspflicht

Die Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht ergibt sich 
aus der DIN 18300 (VOB Teil C) Nr.3.1.2 bis 3.1.5 und 
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den einschlägigen Berufsgenossenschaftlichen Vor-
schriften BGV (Unfallverhütungsvorschriften).

4.2   Zentrale Netzauskunft

Vor Durchführung von Baumaßnahmen muss sich 
jeder Unternehmer mindestens 10 Arbeitstage vor 
Baubeginn anhand von Planunterlagen und fachge-
rechten Erkundungsmaßnahmen (z. B. Suchschlitze 
oder Ortung) über die Lage der im Bau- und Aufgra-
bungsbereich liegenden Fernwärmeanlagen Kennt-
nis verschaffen. Auskunft über die Lage zum Zeit-
punkt des Baus etwaiger Leitungen und der dazu 
gehörigen Mess- und Steuerkabel sowie anderer 
Einrichtungen erteilt die Danpower in der Zeit von 
Montag bis Freitag, von 7.00 bis 16.00 Uhr.

Danpower GmbH
Betriebsstelle Hönow

Brandenburgische Strasse 69
15366 Hoppegarten/ OT Hönow

Telefon: 03342-302 476; Fax: 03342-302 479

Die Anfrage kann per Fax oder Mail erfolgen, sofern 
der Bereich der geplanten Tiefbauarbeiten hinrei-
chend genau beschrieben wurde (z. B. durch Lage-
plan). Die ausgegebenen Planunterlagen sind ein 
Monat verbindlich (Gültigkeitsvermerk). Die ausge-
gebenen Pläne dürfen nur für das angezeigte Pro-
jekt/ Bauvorhaben zum Auskunftszweck verwendet 
werden (Urheberrecht).

V.	 Anzeigepflicht und Baubeginn von Bauvorha-
ben

5.1   Anzeigepflicht in der Planungsphase

Sämtliche Arbeiten, die im Bereich von Fernwärme-
anlagen der Danpower vorgenommen werden sol-
len, sind bereits in der Planungsphase anzuzeigen 
und mit Danpower abzustimmen, sofern die Maß-
nahmen von den in den Kapiteln 7 und 8 genannten 
Mindestanforderungen bzw. den technischen Nor-
men, Vorschriften und dem jeweiligen Regelwerk 
abweichen oder einen solchen Umfang erkennen 
lassen, der die technische Abstimmung mit Dan-

power notwendig macht. Es ist zu berücksichtigen, 
dass für eventuelle, nicht vermeidbare Änderungen 
an Fernwärmeanlagen der Danpower (Umlegun-
gen) eine Zeitspanne von bis zu 14 Wochen, sofern 
die Genehmigung Dritter einzuholen ist, auch noch 
mehr einzuplanen ist

Aus Sicherheitsgründen besteht Danpower dar-
auf, dass jede Baumaßnahme, die mit grabenlosen 
Techniken (Spülbohrverfahren, Erdankerbohrun-
gen, Bohrpressverfahren, usw.) im Bereich von 
Einrichtungen der DANPOWER geplant ist, vorher 
schriftlich zur Prüfung und Stellungnahme einge-
reicht wird. Das gleiche gilt für Rammarbeiten und 
Bohrpfahlarbeiten. Arbeiten im Bereich von Fern-
wärmeleitungen sind ebenfalls immer anzuzeigen 
und mit DANPOWER abzustimmen!

Für die sachgerechte Bearbeitung der Anzeige wer-
den folgende Unterlagen benötigt:
•	 Übersichtsplan Maßstab 1: 25.000/10.000
•	 Lageplan mit Gemarkungs-, Flur- und Flurstücks-

grenzen, Nordpfeil und Maßstab
•	 Bauzeichnungen in einem solchen Maßstab und 

mit so vielen Schnitten, dass daraus das beab-
sichtigte Bauvorhaben ersichtlich ist. In die ein-
zureichenden Planunterlagen, Draufsichten und 
Schnitte, sind die Leitungen der Danpower an-
hand der beigefügten Bestandspläne zur Beur-
teilung der Maßnahme einzutragen.

•	 Kurzgefasste Bau- und gegebenenfalls Betriebs-
beschreibung unter besonderer Berücksichti-
gung der zum Schutz der Danpower Anlagen 
vorgesehenen Maßnahmen.

Die Unterlagen sind an die:

Danpower GmbH
Betriebsstelle Hönow

Brandenburgische Strasse 69
15366 Hoppegarten/ OT Hönow

Telefon: 03342-302 476; Fax: 03342-302 479

zu richten.
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5.2   Baubeginnanzeige von Bauvorhaben

Arbeiten im Bereich von Fernwärmeanlagen der 
Danpower sind der in der Auskunft genannten Be-
triebsabteilung rechtzeitig, d. h. mindestens 3 Ar-
beitstage vor dem geplanten Baubeginn, mitzutei-
len. Die entsprechende Telefonnummer ist auf dem 
Anschreiben bzw. den übergebenen Bestandsplä-
nen zur Planauskunft für die Bauausführung ange-
geben. Grundsätzlich dürfen Arbeiten im Bereich 
von Fernwärmeleitungen der Danpower nur nach 
Freigabe durch die Betriebsabteilung und ggf. unter 
Aufsicht von Danpower durchgeführt werden.
Grabenlose Bauverfahren im Bereich der Leitungen 
der Danpower dürfen nur nach einer abgestimm-
ten Freilegung derselben und eingehenden Abstim-
mung vor Ort begonnen werden. Die betroffenen 
Leitungen können von Danpower nach Abspra-
che auch in der Örtlichkeit angezeigt werden (z. B. 
durch Ortung). Auf Anordnung von Danpower ist 
die genaue Lage durch Anlegen von Suchschlitzen in 
Handsehachtung festzustellen.

Allein das Einholen von Planunterlagen nach Ab-
schnitt 4 gilt nicht als Anzeige des Baubeginns!

VI.	 NOTRUFNUMMER und Sofortmaßnahmen 
bei Beschädigungen

Jede tatsächliche oder vermutete Beschädigung ei-
ner Fernwärmeleitung ist unverzüglich an die Dan-
power Servicezentrale zu melden.
 

Notrufnummer:   03342-302 476

Die nachfolgenden Maßnahmen sind umgehend 
einzuleiten bzw. zu beachten.
Bei einer beschädigten Fernwärmeleitung besteht 
Verbrühungsgefahr durch plötzlichen Austritt von 
Heißwasser oder Heißdampf. Deshalb sind folgende 
Maßnahmen einzuleiten:
•	 Baugrube und tiefliegende Räume   falls erfor-

derlich   von Personen räumen
•	 Schadensstelle und eventuelle Gefahrenberei-

che absperren
•	 Beschädigung unverzüglich an Danpower mel-

den (vorgenannte Telefonnummer)
•	 Wenn gefahrlos möglich, für Abfluss des Was-

sers sorgen; Achtung: Heißwasser!
•	 Gegebenenfalls weitere Maßnahmen mit Dan-

power abstimmen
•	 Auf den Entstördienst der Danpower warten

Das Baustellenpersonal darf die Schadensstelle nur 
mit Zustimmung von Danpower verlassen.

VII.	Allgemeine Hinweise für Arbeiten im Bereich 
von Fernwärmeanlagen

a.	 Arbeiten im Schutzstreifen- bzw. Leitungsbereich 
sind nur in Abstimmung mit Beauftragten der Dan-
power auszuführen. Gegebenenfalls erforderliche 
Sicherungsmaßnahmen sind mit diesen gemeinsam 
festzulegen und auf Kosten des Unternehmers bzw. 
Veranlassers auszuführen. Jede eigenmächtige Maß-
nahme zur Sicherung einer freigelegten Fernwärme-
leitung oder der dazugehörigen Einrichtungen (z. B. 
Mess und Steuerkabel) ist untersagt.

b.	 Freilegungsarbeiten an Fernwärmeleitungen 
und Armaturen sind grundsätzlich in Handschach-
tung und mit besonderer Vorsicht auszuführen. 
Beim Antreffen von Versorgungsleitungen, die nicht 
aus den Planungsunterlagen ersichtlich waren, ist 
dies der Danpower sofort anzuzeigen und die Ar-
beiten sind an dieser Stelle bis zum Eintreffen eines 
Danpower-Beauftragten einzustellen. Die freigeleg-
ten Versorgungsleitungen sind entsprechend den 
Angaben der Danpower vor Beschädigung und ggf. 
Frost zu schützen.

c.	 Es ist unzulässig, Fernwärmeleitungen ein-
schließlich ihres Betriebszubehörs durch Lasten zu 
gefährden. Das Befahren unbefestigter Leitungsbe-
reiche mit schweren Baufahrzeugen ist ohne vor-
herige Sicherung durch Lastverteilungsmittel (z. B. 
Betonplatten, Baggermatratzen, Bitumenkiesabde-
ckungen o. ä.) nicht gestattet. Baumaterial, Boden-
aushub oder dergleichen dürfen nicht innerhalb 
des Schutzstreifens bzw. über Versorgungsleitungen 
gelagert werden. Im Rahmen einer Baumaßnahme 
kann dies jedoch vorübergehend in begrenztem 
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Maße und nur nach Absprache mit Danpower ge-
stattet werden.

d.	 Bei Aushubarbeiten längs, über oder neben ei-
ner in Betrieb befindlichen Kunststoffmantelrohr-( 
KMR-)Trasse muss beachtet werden, dass durch 
das Freilegen längerer Trassenabschnitte die Ge-
fahr des Ausknickens der Leitung besteht. Dies gilt 
auch, wenn durch Oberflächenarbeiten die Über-
deckungshöhen verringert werden. Eine geringere 
Überdeckung hat niedrigere Bettungskräfte und 
damit eine größere Dehnbewegung zur Folge. Muss 
eine KMR-Leitung freigelegt werden, vergrößert 
sich der Gleitbereich. Abhängig vom Umfang der 
Freilegung kann eine Nachberechnung der Rohrsta-
tik notwendig werden, die durch den Verursacher 
zu tragen ist. Die freigelegten Versorgungsleitungen 
sind entsprechend den Angaben der Danpower zu 
sichern.

e.	 Armaturen an Rohrleitungen dürfen nur von 
Fachpersonal der Danpower betätigt werden, da 
eigenmächtiges Betätigen zu Schäden und damit zu 
Schadensersatzforderungen führen kann. Armatu-
ren (z. B. unter Straßenkappen, Schachtabdeckun-
gen) müssen jederzeit zugänglich und funktionsfä-
hig bleiben. Die an den Armaturen gegebenenfalls 
angebrachten Dehnpolster dürfen weder beschä-
digt noch entfernt werden.

f.	 Baugruben oder Gräben, die Versorgungslei-
tungen  der Danpower kreuzen, bzw. in deren un-
mittelbarer Nähe verlaufen (Leitung freigelegt), 
dürfen nur mit Zustimmung des Fachpersonals der 
Danpower verfüllt werden. Vor dem Verfüllen der 
Baugrube oder des Leitungsgrabens ist Danpower 
rechtzeitig zu benachrichtigen, damit die einwand-
freie Lage der Fernwärmeleitung, der Zustand der 
Rohrumhüllung bzw. der Rohrleitungsbauwerke (z. 
B. Haubenkanal) überprüft und evtl. notwendige 
Reparaturen durchgeführt werden können. Sollte 
die Wiederverfüllung ohne Wissen der Danpower 
ausgeführt worden sein, behält Danpower sich vor, 
auf Kosten des Unternehmers bzw. des Veranlassers 
die Fernwärmeleitungen noch einmal freilegen und 
kontrollieren zu lassen.

g.	 Das Verfüllen (Einsanden) von Fernwärmelei-
tungen mit Sand hat unter Beachtung des AGFW-Re-
gelwerkes FW 401 - Teil 12 zu erfolgen. Hinweis: Das 
Einschlämmen der Leitungen mit Sand ist im Versor-
gungsbereich der Danpower nicht zulässig.

h.	 Um lsolierungs-/ Umhüllungsschäden zu ver-
meiden, sind die freigelegten Versorgungsleitungen 
vor dem Wiederverfüllen des Aushubs fachkundig 
mit steinfreiem Kies der Körnung von 0-4 mm ein-
zubetten (mindestens 30 cm nach allen Seiten). 
Danach ist das ursprüngliche Niveau wieder her-
zustellen. Die Verdichtung hat lagenweise mit ver-
dichtungsfähigem Material zu erfolgen. Bis zu 40 cm 
über Leitungsscheitel darf nur von Hand verdichtet 
werden. Erst darüber ist der Einsatz von maschinel-
len Verdichtungsgeräten zulässig. Selbst geringfügig 
erscheinende Druckstellen und Beschädigungen an 
Rohrleitungen und Steuerkabeln sind zwingend zu 
melden. Folgeschäden an der Isolierung oder an der 
Umhüllung (Korrosionsschutzschicht bzw. Feuchtig-
keitsschutz) werden oft erst nach Jahren erkennbar 
bzw. führen zu Undichtigkeiten und i. d. R. auch er-
heblichen Mehrkosten bei der Beseitigung der Schä-
den, die dann der Verursacher zu tragen hat.

i.	 Trassenwarnbänder sind wieder ordnungsge-
mäß zu verlegen. Neues Trassenwarnband ist bei 
Danpower anzufordern.

j.	 Beim Rückbau von Baumaßnahmen sind - so-
weit erforderlich - die Straßenkappen über Armatu-
ren wieder ordnungsgemäß zu setzen und auf ihre 
Funktionsfähigkeit durch Danpower überprüfen zu 
lassen. Eingebaute Lastverteilungsmittel sind nach 
Abschluss der Arbeiten wieder zu entfernen.

k.	 Merksteine, Schilderpfähle und Festpunktzei-
chen sind koordinierte Messpunkte, auf die die Lei-
tungen der Danpower eingemessen sind. Sie dürfen 
ohne Zustimmung von Danpower nicht entfernt 
oder versetzt werden.

XII.	Hinweise zu Schutzstreifen, Abständen und 
Bepflanzung

8.1   Schutzstreifen

Fernwärmeleitungen sind in nicht öffentlichen Be-
reichen in der Regel in einem Schutzstreifen verlegt. 
Dieser Schutzstreifen ist durch eine beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit gesichert. Im Schutzstrei-
fen dürfen für die Dauer des Betriebes der Leitungen 
keine Gebäude oder baulichen Anlagen errichtet 
oder sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, 
die den Bestand, Betrieb oder eine Erweiterung der 
Leitungen beeinträchtigen oder gefährden können. 
Hierbei ist das AGFW-Arbeitsblatt FW 401 zu beach-
ten.

Die Schutzstreifenbreite ist abhängig vom Leitungs-
durchmesser. Die Mitte des Schutzstreifens stimmt 
in der Regel mit der Leitungstrassenachse (Mitte 
zwischen Vorlauf- und Rücklaufleitung) überein. Die 
Schutzstreifenbreite beträgt in etwa:

Leitungsdurch-
messer

Erdverlegtes  
KMR

Hauben-
kanal

Sockel-
leitung

bis DN8O 3,0 m     3,5 m 3,5 m

bis DN100 3,0 m 3,5 m 4,5 m

bis DN200 4,5 m 5,0 m 5,0 m

bis DN300 5,0 m 5,5 m 5,5 m

über DN300 6,0 m 6,5 m 7,0 m

In Ausnahmefällen ist eine Verlegung/Errichtung 
von baulichen Anlagen innerhalb des Schutzstrei-
fens möglich. Diese Einzelfälle sind schriftlich mit 
Danpower abzustimmen. Die formelle Ausweisung 
eines Schutzstreifens kann bei öffentlichen Ver-
kehrsflächen - z. B. Straßen und Gehwegen - durch 
die behördliche Genehmigung zum Verlegen der 
Rohrleitung ersetzt werden. Die Errichtung von 
Parkplätzen über unterirdischen Bauwerken der 
Fernwärme ist nach Abstimmung mit Danpower 
zulässig, soweit die Begehbarkeit der unterirdi-
schen Bauwerke gesichert bleibt. Der Zugang zu den 
Schachteinstiegen und die Schachteinstieg- Deckel 
müssen ausreichend und jederzeit frei bleiben. Das 

Lagern von schwer zu transportierenden Materiali-
en im Bereich des Schutzstreifens ist grundsätzlich 
unzulässig

8.2   Parallelverlegungen

Überbauungen im Erdreich oberhalb der Leitungen 
der Danpower sind nicht zulässig. Ebenfalls nicht 
zulässig sind parallel verlaufende Drainageleitungen 
im Bereich der Sandeinbettung (Auswaschung). Bei 
(seitlichen) Annäherungen bzw. Parallelführungen 
zu den Fernwärmeleitungen sind folgende lichte Ab-
stände einzuhalten:

Leitungs-
durchmesser

zu Rohr-
leitungen

zu  
Kabeln

zu Rohr-
leitungen

zu  
Kabeln

bis DN125 0,4 m 0,7 m 0,4 m 0,7 m

bis DN200 0,4 m 1,0 m 0,4 m 1,0 m

bis DN300 0,5 m 1,0 m 0,6 m 1,5 m

bis DN400 0,6 m 1,5 m 0,6 m 1,5 m

über DN400 0,8 m 1,5 m 1,0 m 1,5 m

An Engpässen darf der lichte Mindestabstand nach 
Absprache mit Danpower um bis zu 0,2 m verringert 
werden. Muss der Abstand an Engpässen weiter ver-
mindert werden, ist durch geeignete Maßnahmen 
eine direkte Berührung zu verhindern. Eine Verrin-
gerung der vorgenannten Mindestabstände ist mit 
Danpower abzustimmen!

8.3   Abstände bei Kreuzungen

Bei Kreuzungen sind zu den Leitungen der Danpower 
folgende Abstände mindestens einzuhalten:
zwischen Fernwärme-Leitungen und „Fremdrohrlei-
tungen“  mindestens 0,25 m,
zwischen Fernwärme-Leitungen  und Kabeln min-
destens 0,50 m.
Ist dies nicht möglich, muss eine Berührung z. B. 
durch Zwischenlegen elektrisch nicht leitender Scha-
len oder Platten verhindert werden. Eine Kraft- oder 
Wärmeübertragung  ist auszuschließen. Diese Maß-
nahmen sind mit Danpower abzustimmen. Kreu-
zende Drainageleitungen sind über die Breite des 
Schutzstreifens nur mit ungeschlitztem Rohr zuläs-

Schutzstreifen

Erdverlegtes KMR Haubenkanal
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sig. Für grabenlose Bauvorhaben gelten die Min-
destmaße nur dann, wenn die betroffenen Leitun-
gen der Danpower im fraglichen Bereich eindeutig 
lokalisiert (freilegen) wurden.
In allen anderen Fällen sind die Abstandsmaße indi-
viduell mit Danpower abzustimmen!

8.4   Abstände zu Fundamenten und anderen 
unterirdischen Anlagen

Zu Fundamenten und anderen unterirdischen Anla-
gen sind waagerechte Abstände von mindestens 1,0 
m einzuhalten.

8.5   Bepflanzungen im Bereich der Fernwär-
meleitungen

Das Bepflanzen einer Trasse mit tiefwurzelnden 
Bäumen und Sträuchern ist nur mit einem lichten 
Abstand von mindestens 3,00 m zwischen dem 
Stamm und der Fernwärmeleitung gestattet. Bei 
Unterschreitungen können Sicherungsmaßnahmen 
notwendig werden, die mit Danpower abzustimmen 
sind. Wurzelschutz aus Folie ist nicht zulässig. Das 
überpflanzen von vorhandenen Fernwärmeleitun-
gen ist nicht gestattet.

Achtung: Bei Überwachungs-, Wartungs- oder Re-
paraturarbeiten an einer Fernwärmeleitung und/ 
oder einem Fernmelde- und Messkabel kann auf 
etwaige vorhandene Anpflanzungen und Anlagen 
im Schutzstreifenbereich bzw. unmittelbar über 
der Leitung keine Rücksicht genommen werden.

XIII.	Mitgeltende Normen, Vorschriften und  
Richtlinien

Es gelten:
•	 VOB,
•	 AGFW-Richtlinien,
•	 DIN VDE-Bestimmungen sowie
•	 die sonstigen allgemeinen anerkannten Regeln 

der Technik, und
•	 die Berufsgenossenschaftlichen  Vorschriften 

BGV (Unfallverhütungsvorschriften).

Anmerkung:
Die hier aufgeführten Hinweise stellen nur die wich-
tigsten zu betrachtenden Punkte dar und erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Grundsätzlich 
haben Dritte alle Sorgfalt zu wahren und sicherzu-
stellen, dass sie selbst und deren Beauftragte alle 
gebotenen Regeln der Technik berücksichtigen, so-
fern im Bereich der Einrichtungen der Danpower ge-
arbeitet wird.
Die schriftliche Anzeige der Baumaßnahme, die Stel-
lungnahme von Danpower, sowie die ausgehändig-
ten Plan- Unterlagen sind auf der Baustelle zur Ein-
sicht vorzuhalten.

				    Stand: 01/2021


